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Ein Jahr der Herausforderungen geht schön langsam dem Ende entgegen. Wieder ist es viel zu schnell vergangen. Für

mich war das Jahr 201 4 ein ganz Besonderes. Ich wurde am 1 0. Jänner 201 4 auf der Bezirkshauptmannschaft Mistel-

bach als Bürgermeister der Gemeinde Gnadendorf angelobt.

An dieser Stel le möchte ich mich ganz besonders bei meinem Vorgänger, Bürgermeister Franz Schmidt bedanken, der

über 3 Jahrzehnte die Entwicklung der Gemeinde sehr wesentl ich mitgestaltet und geleitet hat. Viele große Projekte

konnten in dieser Zeit in al len Ortschaften verwirkl icht werden. Ein herzl iches Danke dafür! Auch wenn ich schon 1 5

Jahre in der Gemeindepolitik tätig bin, gab es trotzdem viel Neues für mich. Von den kleinen bis zu den großen Anliegen

gab es einige neue Herausforderungen für mich. Gerade im vergangenen Jahr gab es einige größere Projekte umzu-

setzen: Von der Kanalanschlussüberprüfung, über den Gehsteig- und Straßenbau in Röhrabrunn, bis zu den Vorberei-

tungsarbeiten für den Windpark Gnadendorf. Ein besonderes Anliegen ist für mich die Information der Bürgerinnen und

Bürger. Deshalb werden wir Sie in Zukunft öfter als 1 x durch Gemeindenachrichten über das aktuel le Geschehen in der

Gemeinde informieren. Um den direkten Kontakt zu den Bürgern zu fördern wird es auch in Zukunft in jeder Ortschaft

Bürgerversammlungen geben. Ich bedanke mich recht herzl ich bei al len für die gute Zusammenarbeit und große Unter-

stützung bei den vielfältigen Aufgaben, die es im vergangenen Jahr zu bewältigen galt. Ganz besonders bedanken

möchte ich mich bei den Mitgl iedern und Funktionären unserer vielen Vereine und Feuerwehren für Ihren großen Ein-

satz für die Ortsbildgestaltung, die Sicherheit und für das Miteinander in der Gemeinde.

Besonders gefordert waren heuer die Mandatare und Mitarbeiter am Gemeindeamt. Ein ganz großes DANKE für die

gute Zusammenarbeit und große Unterstützung! Ich freue mich auf weitere gemeinsame Herausforderungen und wün-

sche Euch für das bevorstehende Weihnachtsfest ein paar ruhige Tage bei Euren Famil ien und Freunden, al les Gute

und Gesundheit für das Jahr 201 5!
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Information gemäß der Trinkwasserverordnung:

Das österreichische Trinkwas
ser muss den strengen gesetzli
chen Anforderungen entsprechen.
Trinkwasser zählt in Österreich zu
den Lebensmitteln, die in ihrer
Qualität äußerst konsequent
überwacht werden. Die Überprü
fung des Trinkwassers erfolgt in
regelmäßigen Abständen und
umfasst die Analyse des Wassers,
die Kontrolle der Wasserversor
gungsanlage und die Beurteilung
der örtlichen Situation der Was
serspender. Die regelmäßigen
Trinkwasseruntersuchungen zur
Qualitätssicherung in der öffentli

chen Versorgung werden durch
die Trinkwasserversorger beauf
tragt. Nur spezielle Trinkwasser
labors – entweder beim
Wasserversorger selbst oder bei
Lebensmitteluntersuchungsan
stalten – können die chemischen
und mikrobiologischen Untersu
chungen der Wasserproben
durchführen. So ist z.B. der Para
meterwert für Nitrat mit 50 Milli
gramm festgesetzt.
Parameterwerte sind zulässige
Höchstkonzentrationen, die nicht
überschritten werden dürfen. Die
Parameterwerte orientieren sich

an aktuellen wissenschaftlichen
und toxikologischen Erkenntnis
sen. Sie haben die Bedeutung
von Vorsorgewerten und sind be
sonders niedrig angesetzt, damit
auch bei lebenslangem täglichem
Genuss des Wassers keine
schädlichen Auswirkungen auf die
Gesundheit des Menschen auftre
ten. Dadurch ist auch gewähr
leistet, dass bei kurzfristigen
Überschreitungen der Parameter
werte keine akuten gesundheitli
chen Schäden zu erwarten sind.

SEITE 2

Nachstehende Information
(übermittelt von der EVN Wasser Gesellschaft m.b.H. an die Gemeinde):
Datum der Untersuchung: 30. Jul i 201 4
Untersuchende Stel le: NUA Umweltanalytik GmbH

u. BG = unter der Bestimmungsgrenze, Pestizide im untersuchen Umfang bei der letzten Analyse nicht bestimmbar. Alle

untersuchten Konzentrationen liegen unter den zulässigen Parameterwerten der Trinkwasserverordnung des

BM für soziale Sicherheit und Generationen.

Die Ergebnisse der erweiterten chemischen Untersuchung zeigten keine Belastungen der untersuchten abgegeben

Wässer auf. Der vollständige Untersuchungsbefund liegt bei der EVN Wasser auf.

Auch die von der Gemeinde beauftragte Untersuchung des Wassers – jeweils zwei Entnahmestel len in den KG Gnaden-

dorf, Pyhra, Röhrabrunn, Wenzersdorf und Zwentendorf – erbrachte das Ergebnis, dass das Wasser zum Zeitpunkt der

Probennahme den lebensmittelrechtl ichen Vorschriften entsprach. Das Wasser ist zur Verwendung von Trinkwasser ge-

eignet.

Änderungen im Gebührenhaushalt:
Sämtliche Ausgaben für die Entsor
gung von Abfällen aus Haushalten
werden mit der Müllgebühr finan
ziert. Mit den Müllgebühren wird
mehr bezahlt, als manche ahnen. Die
Entsorgung, also die Entleerung, Ab
fuhr und Deponierung der Restmüll
tonne bei Ihnen zu Hause ist nur ein
geringer Teil dieser Müllgebühr. Da
auch die Beseitigung, der Abtrans
port und die Deponierung von "wil
den Ablagerungen" (falls kein
Verursacher ermittelt werden kann)

durch die Gemeinde erfolgen muss,
hat sich der Gemeinderat der Ge
meinde Gnadendorf in seiner Sitzung
vom 12.12.2014 entschieden den
Preis für einen RReessttmmüüllllssaacckk von der
zeit € 5,31 mit Wirkung per
01.01.2015 aauuff €€ 22,,5500 zzuu sseennkkeenn. Es
soll damit ein Anreiz für eine ord
nungsgemäße Entsorgung geschaffen
werden, und den „wilden Ablagerun
gen“ bzw. „Entsorgung über die
Sperrmüllschiene“ entgegenzuwirken.
Restmüllsäcke erhalten Sie am Ge

meindeamt oder im Altstoffsammel
zentrum. Die
Abfallwirtschaftsgebühren für die Ab
fuhr von Restmüll, kompostierbaren
Abfällen und Asche sowie die Abfall
wirtschaftsabgabe bleibt (Sätze gül
tig seit 01.01.2011) unverändert.
Auch bei allen anderen Gebühren
haushalten (Wasser, Kanal, Friedhof)
erfolgte keine Änderung der Gebüh
rensätze.



Straßenbau Röhrabrunn
In Röhrabrunn wurden
im heurigen Jahr die Ar
beiten für die Neuge
staltung der
Ortsdurchfahrt (Landes
straße 3074) abge
schlossen. Durch die
langjährigen Bauarbei
ten (Kanalbau), die Ver
legung der Einbauten
(Stromkabel, Gaslei
tung, Ortsbeleuchtung)
und den damit verbun
denen Grabungen ent
sprach die Fahrbahn der

Landesstraße zuletzt
nicht mehr den heutigen
Verkehrserfordernissen.
Aus diesen Gründen hat
sich die Gemeinde Gna
dendorf unter Mithilfe
des Landes Niederöster
reich entschlossen, die
Ortsdurchfahrt von
Röhrabrunn auf einer
Gesamtlänge von rund
1.000 Metern zu sanie
ren.
Dabei wurde die Fahr
bahn der L 3074 in die

sem Bereich abgefräst
und ein neuer Belag auf
gebracht. Auf der ge
samten Länge wurden
die beidseitig verlaufen
den Gehwege erneuert
und die Randsteine im
gesamten Ausbaube
reich neu versetzt. Die
Arbeiten wurden von der
Straßenmeisterei Laa an
der Thaya und der Firma
Strabag durchgeführt.
Die Gesamtbaukosten
für beide Abschnitte be

laufen sich für die Ge
meinde und Land
Niederösterreich auf
rund 630.000 Euro.
Mit den vorangeführten
Arbeiten sind die Stra
ßenbauarbeiten in der
KG Röhrabrunn, sowohl
die Landesstraße wie
auch die Gemeinde(ne
ben)straßen betreffend,
abgeschlossen.

Die Überprüfung der
Schmutz und Regenwas
seranschlüsse sowie der
Berechnungsflächen sämt
licher Liegenschaften sind
in allen Katastralgemein
den in der ersten Phase
abgeschlossen. Bei den
örtlichen Begehungen wur
den festgestellte Mängel
den Liegenschaftseigentü
mern mitgeteilt und unter
einer Fristsetzung die Be
hebung dieser angeordnet.
Leider erfolgten nur wenige
Rückmeldungen, sodass
die betroffenen Liegen
schaftseigentümer noch
mals kontaktiert werden
mussten und im Frühjahr
2015 eine Nachbegehung
dieser Liegenschaften er
folgen wird. Der derzeit
aktuelle Stand der Über
prüfungen stellt sich wie

folgt dar: festgestellte 49
Objekte mit Fehleinleitung,
 25 Objekte die nicht an
den SWKanal angeschlos
sen sind. Derzeit erfolgt
nach der Einholung juristi
scher Auskünfte  auf
Grund unterschiedlichster
Problemstellungen (z.B.
Keller, Heizraum, Neben
gebäude, Garagen, Son
derfälle usw.) sowie
Interpretation des NÖ Ka
nalgesetzes, Entscheidun
gen des VwGH usw. – die
Ermittlung der Berech
nungsflächen durch die Fa.
Ingenieurgemeinschaft
Umweltprojekte ZTGmbH
(IUP). Nach Vorliegen der
rechtlichen Rahmenbedin
gungen wird sich der Ge
meinderat mit der Materie
auseinandersetzen und
entsprechend dem NÖ Ka

nalgesetz den einheitlichen
Berechungsvorgang festle
gen. Die Auswertung der
Berechnungsergebnisse
selbst sollte bis Ende Fe
bruar 2015 von der Fa. IUP
der Gemeinde übermittelt
werden. Sodann werden
die diesbezüglichen Be
scheide ausgesandt wer
den. In manchen Fällen
wird vor Bescheiderlassung
das Gespräch mit dem be
troffenen Liegenschaftsei
gentümer geführt werden.

Gesetzliche Grundlage:
Oberstes Ziel = Schutz und
Reinhaltung der Gewässer.
Die Gemeinde Gnadendorf
ist verpflichtet, zur Her
stellung des gesetzmäßi
gen Zustandes, das
gesamte kommunale
Schmutzwasserkanalnetz

auf Fehlanschlüsse (Einlei
tung von Wässern, die
nicht Schmutzwassercha
rakter haben, wie Nieder
schlagswässer von Dach
und Straßenflächen, Drai
nagen und dgl.) zu unter
suchen. Eventuelle
Fehlanschlüsse sind zu be
seitigen und über die
durchgeführten Maßnah
men ist von der Gemeinde
der Wasserrechtsbehörde
in Form einer Dokumenta
tion zu berichten. Um Ver
ständnis der bereits
durchgeführten bzw. künf
tigen Maßnahmen, im Sin
ne einer Gleichstellung
aller, wird gebeten.

Kanalbegehung - Kontrol le Anschlüsse, Berechnungsfläche

Foto: Gemeinde Gnadendorf
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Bauordnung ab 01.02.2015

Durch die Neufassung
der NÖ Bauordnung und
NÖ Bautechnikverord
nung ergeben sich ab
01. Februar 2015 Ände
rungen und Konsequen
zen im behördlichen
Genehmigungsverfah
ren.
Nachstehend wird ein
AAuusszzuugg von Änderungen
zur Kenntnis gebracht:
Nachstehende Bauvor
haben bedürfen einer
BBaauubbeewwiilllliigguunngg §§ 1144::
1. Neu und Zubauten
von Gebäuden;
2. die Errichtung von
baulichen Anlagen;
3. die Abänderung von
Bauwerken, wenn die
Standsicherheit tragen
der Bauteile, der Brand
schutz, die Belichtung
oder Belüftung von Auf
enthaltsraumen, die
Trinkwasserversorgung
oder Abwasserbeseiti
gung beeinträchtigt oder
Rechte nach § 6 verletzt
werden könnten oder
ein Widerspruch zum
Ortsbild (§ 56) entste
hen konnte;
4. die Aufstellung von
Feuerungsanlagen mit
einer Nennwärmeleis
tung von mehr als 400
kW und von
Blockheizkraftwerken,
die keiner elektrizitäts
rechtlichen Genehmi
gungspflicht
unterliegen;
5. die Lagerung brenn
barer Flüssigkeiten ab

einem Ausmaß von ins
gesamt 1000 Liter au
ßerhalb gewerblicher
Betriebsanlagen;
6. die Veränderung der
Höhenlage des Geländes
auf einem Grundstück
im Bauland;
7. die Aufstellung von
Windrädern, die keiner
elektrizitätsrechtlichen
Genehmigungspflicht
unterliegen, oder deren
Anbringung an Bauwer
ken;
8. der Abbruch von Bau
werken, die an Bauwer
ke am
Nachbargrundstuck an
gebaut sind, wenn
Rechte nach § 6 verletzt
werden konnten.

AAnnzzeeiiggeeppfflliicchhttiiggee VVoorrhhaa
bbeenn §§ 1155 ((AAuusszzuugg))
Errichtung von eigen
ständigen Bauwerken
mit einer überbauten
Fläche bis zu 10 m² und
einer Höhe bis zu 3 m
auf Grundstücken im
Bauland
Aufstellung von Heiz
kessel < 400kW in Zen
tralheizungsanlagen
einschließlich einer all
fälligen automatischen
Brennstoffbeschickung
(z.B. Pelletheizung)
die Lagerung brennba
rer Flüssigkeiten ab ei
nem Ausmaß von
insgesamt 500 l außer
halb gewerblicher Be
triebsanlagen
die Errichtung über

dachter und höchstens
an einer Seite abge
schlossener baulicher
Anlagen (z.B. Carports)
mit einer überbauten
Fläche von nicht mehr
als 50 m², sofern die
nachweisliche Zustim
mung der durch dieses
Bauvorhaben in ihren
subjektivöffentlichen
Rechten berührten
Nachbarn vorliegt
Hinweis:
Der Anzeige sind zumin
dest eine zur Beurtei
lung des Vorhabens
ausreichende, mmaaßßssttääbb
lliicchhee Darstellung und
Beschreibung des Vor
habens in zweifacher
Ausfertigung anzuschlie
ßen. Bei einigen anzei
gepflichtigen Vorhaben
(z.B. Aufstellung von
Heizkessel) ist – je nach
Projekt – die Fertigstel
lung incl. Vorlage der
entsprechenden Be
scheinigungen und Be
richte anzuzeigen.

BBeewwiilllliigguunnggss,, aannzzeeiiggee
uunndd mmeellddeeffrreeiiee VVoorrhhaa
bbeenn  §§ 1177 ((AAuusszzuugg))
 Schwimmteiche
mit einer Wasserfläche
< 200 m²
 Brunnen
 Maßnahmen der
kontrollierten Wohn
raumlüftung, sofern
nicht anzeigepflichtig
 Austausch von
Maschinen und Geräten
bei gleicher Verwendung

Besonderes Augenmerk
wird in Zukunft auf die
Fertigstellung gelegt
werden. Ist ein bewillig
tes BBaauuvvoorrhhaabbeenn ((§§ 2233))
fertiggestellt, hat der
Bauherr dies der Baube
hörde anzuzeigen. Die
im Bewilligungsverfah
ren vorgeschriebenen
Unterlagen sind beizu
bringen. Eine nicht voll
ständig eingebrachte
Fertigstellungsanzeige
gilt als nicht erstattet
und ein Benützungsrecht
ist daher nicht möglich.

Wenn Sie ein Bauvorha
ben planen, holen Sie
rechtzeitig Erkundigun
gen (z.B. am
Gemeindeamt oder
durch Beratung beim NÖ
Gebietsbauamt I in Kor
neuburg usw.) ein. So
dann werden die
Bauwerber gebeten,
Einreichunterlagen ehe
stens am Gemeindeamt
abzugeben. Die Baube
hörde muss auf jeden
Fall ein Prüfverfahren –
entsprechend den Be
stimmungen der NÖ
Bauordnung 2014 (NÖ
BO 2014) durchführen,
und eventuell eine Er
gänzung der Antragsun
terlagen einfordern.
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Gebietsbauamt I- Korneuburg
DDii ppll oomm--HHTTLL--II nnggeenn ii eeuurr JJoosseeff RRii eegg ll eerr
Tel. : (02262) 9025 DW 451 38
Sekretariat, Auskunft: (02262) 9025 DW 451 09
Kanzlei: (02262) 9025 DW 451 00

Adresse: 21 00 Korneuburg, Laaer Straße 23
Fax: (02262) 9025 DW 451 20
E-Mail : post.gba1@noel.gv.at
SSpprreecchhzzeeii tteenn :: DDii vvoonn 88.. 0000 bbii ss 11 22 .. 0000 UUhhrr



AA11 bbrriinnggtt sscchhnneelllleess IInntteerrnneett
uunndd KKaabbeell TTVV nnaacchh GGnnaaddeennddoorrff
Gnadendorf wird in den kom
menden Monaten an das Glas
fasernetz von A1 angebunden.
Für rund 450 Haushalte bringt
das spürbar schnellere Daten
übertragungen bis zu 30 Mbit/s
im Internet und die Möglichkeit
Kabelfernsehen in hochauflö
sender Qualität zu empfangen.
A1 verwendet eine Ausbau
technologie, die leistungsfähige
Glasfaserleitungen bis zu einer
Entfernung von wenigen hun
dert Metern zu den Haushalten
bringt (FTTC, Fiber to the
Curb).
In diesem Rahmen werden 3
neue Schaltstellen errichtet.

Diese Schaltstellen werden mit
Glasfaserleitungen an das A1
Glasfasernetz angebunden. Auf
der verbleibenden Strecke von
den Schaltstellen in die Haus
halte bleiben die Kupferleitun
gen unverändert bestehen.
Diese Methode hat den Vorteil,
dass im Vergleich zu vorher,
wesentlich höhere Kapazitäten
auf den Leitungen verfügbar
werden, aber gleichzeitig keine
Verlegearbeiten in Wohnungen
oder Häusern erforderlich sind.
So können relativ rasch ganze
Ortschaften und Siedlungen mit
Breitbandtechnologie versorgt
werden. Bei der Verlegung der
leistungsfähigen Glasfaserkabel
können zu einem großen Teil

bereits bestehende Verrohrun
gen verwendet werden.
In Teilen des Ausbaugebietes
sind jedoch voraussichtlich
kleinräumige Grabungsarbeiten
erforderlich. Die Beeinträchti
gungen werden aber auf ein
Mindestmaß beschränkt. Neben
den Vorteilen für die Bewohner
steigert der Glasfaserausbau
auch die Attraktivität von Gna
dendorf als Wirtschaftsstand
ort, stellen schnelle
Datenverbindungen mittlerwei
le doch ein wichtiges Standort
kriterium, insbesondere für
klein und mittelständische Un
ternehmen, dar.

Geplante Windkraftanlagen im Gemeindegebiet

2013 wurde im NÖ Landtag ein
Zonenplan für den geordneten
Ausbau der Windkraft
beschlossen. In den
Abstimmungsprozessen waren
Experten aus Naturschutz und
Tourismus eingebunden. Im
NÖ Energiefahrplan 2030 sind
als Ziele 100% des
Strombedarfs bis 2015 und
50 % des gesamten
Energiebedarfs bis 2020
festgelegt. Unser aller Ziel
muss es in Zukunft sein, dass
wir uns nachhaltig mit
erneuerbarer Energie aus dem
eigenen Land versorgen. Wir
sagen klar und deutlich NNEEIINN
ZZUU AATTOOMMKKRRAAFFTT und
SSCCHHIIEEFFEERRGGAASS! Auch in unserer
Gemeinde wurden beim
Zonierungsplan Flächen für die
Windkraftnutzung
ausgewiesen. So starteten wir
Anfang des Jahres einen
intensiven und transparenten
Diskussionsprozess zum Thema
Windkraft in der Gemeinde
Gnadendorf. So wurde im
Gemeindevorstand im
Gemeinderat, bei
Bürgerversammlungen und
Informationsveranstaltungen
transparent und intensiv über
das Thema Windkraft berichtet
und diskutiert. Im Februar

wurde dann einstimmig im
Gemeinderat der
Grundsatzbeschluss für die
Errichtung von
Windkraftanlagen gefasst. Nach
Verhandlungen mit mehreren
Betreiberfirmen wurde dann im
April einstimmig im
Gemeinderat der
Gestattungsvertrag mit dem
Bestbieter „ARGE EVN,
ImWind, Renergie“ beschlossen
und die Bevölkerung im
Rahmen eines INFOTages im
Mai zum Thema Windkraft in
der Gemeinde Gnadendorf
informiert. Der geplante Wind
park Gnadendorf  Stronsdorf
umfasst insgesamt 8 Wind
kraftanlagen, davon liegen 6 im
Gemeindegebiet von Gnaden
dorf. Das Planungsgebiet liegt
im nördlichen Teil der Gemein
de Gnadendorf bzw. im östli
chen Teil der Gemeinde
Stronsdorf. Die Standorte wer
den mit Anlagen des Typs Ve
stas V 126 bzw. V112 geplant.
Die Änderung des örtlichen
Raumordnungsprogrammes der
Gemeinde Gnadendorf schafft
den raumordnungsfachlichen
Rahmen für diesen Windpark.
Durch die Strategische Um
weltprüfung soll bereits bei der
Planung von Raumordnungs

maßnahmen eine Erörterung
und Abwägung möglich erheb
licher Umweltauswirkungen er
folgen. Die
Umweltverträglichkeitsprüfung
dauert ca. 1 Jahr und erst
wenn diese Prüfung positiv ab
geschlossen wird, kann gebaut
werden. Die Mindestabstände
zu den Ortschaften betragen in
Gnadendorf 1239 m, in Wen
zersdorf 1839m und Eichen
brunn Weihermühle 1428m.
Das 6. geplante Windrad in Ei
chenbrunn wurde auf Grund
eines zu geringen Beobach
tungszeitraumes zurückgestellt.
Der Schallwert beträgt in Gna
dendorf 40,3 dB und in Wen
zersdorf 35,7 dB. Mit einem
durchschnittlichen Jahresbetrag
von 74 GWh pro Jahr kann
man eine Einsparung von etwa
44.400 t CO2 erzielen und
einen wesentlichen Beitrag zur
Verringerung der CO2 Emissio
nen in der Elektrizitätserzeu
gung beitragen. Ein
durchschnittlicher Haushalt
verbraucht ca. 3500kW/h pro
Jahr. Umsetzen soll das Ge
samtprojekt die Firma Im
Wind. Pro Windkraftanlage er
hält die Gemeinde Gnadendorf
pro Jahr bis zu € 20.000,.

A1 bringt schnelleres Internet und Kabel TV
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Gemeinderatswahl am 25.1.2015
WWeerr ii sstt wwaahh ll bbeerreecchh ttii gg tt??

Wahlberechtigt ist jeder österreichische Staatsbürger und jeder Staatsangehörige eines anderen Mitgl iedstaates

der Europäischen Union, der spätestens am Wahltag das 1 6. Lebensjahr vollendet hat, vom Wahlrecht nicht

ausgeschlossen ist und in der Gemeinde seinen ordentl ichen Wohnsitz hat.

WWäähh ll eenn mmii tt WWaahh ll kkaarrttee::

Wählerinnen und Wähler, die am Wahltag nicht in der Gemeinde oder ihrem Wahlsprengel anwesend sein werden,

können am Gemeindeamt formlos die Ausstel lung einer Wahlkarte beantragen.

Die Inhaber einer Wahlkarte können ihre Stimme

- persönlich bei einer Sprengelwahlbehörde der Gemeinde oder

- persönlich bei einer besonderen Wahlbehörde (für bettlägerige Personen usw.) oder

- im Wege der Briefwahl für Wähler, die am Wahltag wegen Ortsabwesenheit verhindert sind

abgeben.

WWiiee eerrhhääll tt mmaann eeii nnee WWaahh ll kkaarrttee??

Die Wahlkarte kann bis Mittwoch, 21 . Jänner 201 5 schriftl ich (Brief, Mail oder Fax) beim zuständigen

Gemeindeamt mittels Code der amtl ichen Wahlinformation oder der Reisepass Nummer beantragt werden. Die

Wahlunterlagen werden dann per Post an die angegebene Adresse zugesandt.

Bis Freitag, 23. Jänner 201 5, 1 2 Uhr, kann die Wahlkarte mündlich, bzw. schriftl ich, wenn eine persönliche

Übergabe (Abholung) der Wahlkarte an eine vom Antragstel ler bevollmächtigte Person möglich ist, beim

zuständigen Gemeindeamt beantragt werden.

Wahllokale im Gemeindegebiet

WWaahh ll ll ookkaall ee::

Sprengel I : Kulturhaus, 21 52 Eichenbrunn 25, 08.00 bis 1 2.00 Uhr

Sprengel I I : Gemeindezentrum, 21 52 Gnadendorf 1 5, 08.00 bis 1 2.00 Uhr

Sprengel I I I : Dorfzentrum, 21 52 Pyhra 80, 08.00 bis 1 2.00 Uhr

Sprengel IV: Gasthaus Huber, 21 52 Röhrabrunn 74, 09.30 bis 11 .30 Uhr

Sprengel V: Gasthaus Öfferl , 21 52 Wenzerdorf 5, 09.30 bis 11 .30 Uhr

Sprengel VI : Gasthaus Bauer, 21 52 Zwentendorf 52, 08.00 bis 1 2.00 Uhr

SEITE 6

Kulturhaus Eichenbrunn Gemeindezentrum Gnadendorf Dorfzentrum Pyhra

Gasthaus Huber Gasthaus Öfferl Gasthaus Bauer



SEITE 7



SEITE 8



SEITE 9



SEITE 10



SEITE 11



Termine Altstoffsammelzentrum 2015

2152 Gnadendorf 70

ÖÖffffnnuunnggsszzeeii tt:: 11 44 :: 0000 -- 11 66.. 0000 UUhhrr

SSppeerrrrmmüüllllaabbffuuhhrr für jene, die kein Transportmittel besitzen, können diese am Gemeindeamt

beantragen.

MMüüllllssääcckkee werden im Altstoffsammelzentrum oder am Gemeindeamt während der Öffnungszeiten

um € 2,50 angeboten.

SEITE 12

GRÜNSCHNITTSAMMELSTELLE
des Abwasserverbandes in Asparn/Zaya bei Kläranlage

ÖÖffffnnuunnggsszzeeii tteenn :: 4.März bis 3.Oktober 201 5 Mittwoch 1 7.00 bis 1 9.00 Uhr

Samstag 1 5.00 bis 1 9.00 Uhr

7.Oktober bis 28. November 201 5 Mittwoch 1 5.00 bis 1 6.30 Uhr

Samstag 1 5.00 bis 1 6.30 Uhr

Bei der Anlieferung ist zu beachten:

Grasschnitt und Blumenabfäl le müssen getrennt von Baum- und Strauchschnitt verarbeitet werden und sind daher

auch getrennt anzuliefern. Bitte achten Sie auch darauf, dass beim Baumschnitt Äste mit mehr als 8 cm

Durchmesser nicht mehr zur Kompostanlage gehören sondern als Brennholz verwendet werden sollen.

Keinesfal ls dürfen Holzabfäl le wie Obst- und Gemüsesteigen, Kisten, Bretter, Latten oder dergleichen angeliefert

werden. Diese sind im Bauhof Gnadendorf bei der Altholzentsorgung abzugeben.

Das Aufsichtspersonal ist verpfl ichtet, das einzubringende Material vor dem Abladen zu kontrol l ieren und die Art

und Menge in einem Anlieferungsbuch einzutragen. Material , das nicht in die Kompostanlage eingebracht werden

darf, ist zurückzuweisen.

ÜÜbbeerrnnaahhmmeeppeerrssoonnaall ::

Thomas Hauser und Jürgen Grohotolszky


